
Hospitalisierungsrate > 3 - 6

Hospitalisierungsrate 0 - 3

Hospitalisierungsrate > 6 - 12

Hospitalisierungsrate  > 12

Gottesdienste und
Amtshandlungen

Gruppen, Konzerte
und Veranstaltungen

Es finden Gottesdienste und Amtshandlungen statt. 
Es gilt die 3 G-Regel. Singen ohne Maske.

Es finden Gruppentreffen und Veranstaltungen ohne 
Beschränkungen statt. 

Es sind die AHAL-Regeln* einzuhalten. 

Es finden Gruppentreffen und Veranstaltungen.
Es sind die  3 G-Regeln einzuhalten. 

Es gelten wieder Abstandsregeln und Maskenpflicht.
Die Zahl der Teilnehmenden richtet sich

nach den jeweiligen Raumgrößen.**

Es finden Gottesdienste und Amtshandlungen
mit maximal 180 Personen statt.

Es gilt die 3 G-Regel. Maskenpflicht mit Gesang.*

Es finden Gottesdienste und Amtshandlungen
mit maximal 100 Personen statt.

Es gilt die 3 G-Regel. Maskenpflicht mit Gesang.*

Es finden Gruppentreffen und Veranstaltungen statt.
Es sind die 3 G-Regeln einzuhalten.

Es gilt keine Maskenpflicht am Platz.

Maßnahmen sind seitens der Behörde
noch nicht festgelegt.

Maßnahmen sind seitens der Behörde
noch nicht festgelegt.

Stufe 0

Stufe 1

Stufe 3

Stufe 2

Stufenplan im Umgang mit der Corona-Pandemie
Gültig für die Kirchengemeinde Oberneuland ab 01. Oktober 2021

* Es gilt allgemein, dass als eine Mund- Nasen-Bedeckung eine OP-Maske, eine Maske der Standards KN95/N95, FFP2 oder eine medizinische 
Maske vorgeschrieben ist. AHAL = Abstand, Hygiene; Alltagsmasken, Lüften

** Die Zahl der Teilnehmenden pro Raum wird vor Ort am jeweiligen Raum angezeigt.

Grundsätzlich gilt: 
• Weiterhin gelten die Hygienemaßnamen und Verhaltensregeln, die das Land Bremen vorschreibt und die 

Kirchengemeinde in ihrem Hygienekonzept regelt
• Eine schriftliche oder elektronische Kontaktverfolgung gilt weiterhin für Gottesdienste, Amtshandlungen, 

Gruppentreffen und Veranstaltungen
• Bei Gruppentreffen und Veranstaltungen können Beschränkungen durch die 2 G-Regel verringert werden. 

Dies geschieht nach Absprache mit den Bestattungsinstituten und Familien mit den Pastoren oder dem Gemeindebüro.
• Da Kinder unter 14 Jahren ausgenommen sind, findet die 3 G-Regel hier keine Beachtung
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